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(57) Es wird ein Verfahren zur Herstellung einer mit
einem Kantenschutz versehenen Platte vorgeschlagen,
welche
- eine Kernplatte,
- ein einen Außenrahmen des Kantenschutzes bildendes
äußeres Profilteil mit einem L-Profil mit einem die Ober-
seite der Kernplätte übergreifenden ersten Schenkel und
einem sich parallel zu der Schnittfläche der Kernplatte
erstreckenden zweiten Schenkel, und
- ein einen Innenrahmen des Kantenschutzes bildendes
inneres Profilteil mit einem sich parallel zu der Schnitt-
fläche der Kernplatte erstreckenden und zwischen dem
zweiten Schenkel des äußeren Profilteils und der Schnitt-
fläche der Kernplatte angeordneten zentralen Abschnitt,
einen sich von dem zentralen Abschnitt fort erstrecken-
den, die Kernplatte an ihrer Unterseite übergreifenden
ersten Schenkel und einen sich von dem zentralen Ab-
schnitt fort in die entgegengesetzte Richtung erstrecken-
den zweiten Schenkel aufweist. Der erste Schenkel des
äußeren Profilteils und der erste Schenkel des inneren
Profilteils nehmen den Randbereich der Kernplatte zwi-
schen sich auf. Das freie Ende des zentralen Abschnittes
des inneren Profilteils ist mit dem ersten Schenkel des
äußeren Profilteils und das freie Ende des zweiten
Schenkels des inneren Profilteils ist mit dem zweiten

Schenkel des äußeren Profilteils verschweißt ist. Erfin-
dungsgemäß wird ein äußeres Profilteil eingesetzt, des-
sen zweiter Schenkel einen innenseitigen Vorsprung auf-
weist, während ein inneres Profilteil eingesetzt wird, bei
welchem der Abstand zwischen dem freien Ende seines
zentralen Abschnittes und der dem freien Ende seines
zentralen Abschnittes zugewandten Innenseite des frei-
en Endes seines zweiten Schenkels größer ist als der
Abstand zwischen dem Vorsprung und der dem Vor-
sprung zugewandten Innenseite des ersten Schenkels
des äußeren Profilteils. Beim Verschweißen der Profiltei-
le mittels Ultraschallanregung des inneren Profilteils wird
folglich zunächst das freie Ende des zentralen Abschnit-
tes des inneren Profilteils mit dem mit diesem in Kontakt
stehenden ersten Schenkel des äußeren Profilteils ver-
schweißt, wonach mit zunehmender Plastifizierung des
freien Endes des zentralen Abschnittes des inneren Pro-
filteils das freie Ende des zweiten Schenkels des inneren
Profilteils mit dem Vorsprung des zweiten Schenkels des
äußeren Profilteils in Kontakt tritt und sodann ebenfalls
mit diesem verschweißt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung einer mit einem Kantenschutz versehenen Platte,
insbesondere in Form einer Tisch- oder Abdeckplatte,
umfassend

- eine Kernplatte mit einer Oberseite, einer Unterseite
und seitlichen Schnittflächen,

- ein einen Außenrahmen des Kantenschutzes bilden-
des äußeres Profilteil aus plastifizierbarem Kunst-
stoffmaterial, wobei das äußere Profilteil ein L-Profil
mit einem die Oberseite der Kernplatte übergreifen-
den ersten Schenkel und mit einem sich im Wesent-
lichen parallel zu der Schnittfläche der Kernplatte
erstreckenden zweiten Schenkel aufweist, und

- ein einen Innenrahmen des Kantenschutzes bilden-
des inneres Profilteil aus plastifizierbarem Kunst-
stoffmaterial, wobei das innere Profilteil einen sich
im Wesentlichen parallel zu der Schnittfläche der
Kernplatte bzw. zu dem zweiten Schenkel des äu-
ßeren Profilteils erstreckenden und zwischen dem
zweiten Schenkel des äußeren Profilteils und der
Schnittfläche der Kernplatte angeordneten zentra-
len Abschnitt, einen sich von dem zentralen Ab-
schnitt fort erstreckenden, die Kernplatte an ihrer Un-
terseite übergreifenden ersten Schenkel und einen
sich von dem zentralen Abschnitt fort in die entge-
gengesetzte Richtung erstreckenden zweiten
Schenkel aufweist,

- wobei der erste Schenkel des äußeren Profilteils und
der erste Schenkel des inneren Profilteils den Rand-
bereich der Kernplatte zwischen sich aufnehmen
und einerseits das freie Ende des zentralen Ab-
schnittes des inneren Profilteils mit dem ersten
Schenkel des äußeren Profilteils, andererseits das
freie Ende des zweiten Schenkels des inneren Pro-
filteils mit dem zweiten Schenkel des äußeren Pro-
filteils verschweißt ist,
indem die Kernplatte in das äußere Profilteil einge-
legt, das innere Profilteil auf die Kernplatte und das
äußere Profilteil aufgelegt und in das innere Profilteil
Ultraschall eingeleitet wird, um das freie Ende des
zentralen Abschnittes des inneren Profilteils mit dem
ersten Schenkel des äußeren Profilteils und das freie
Ende des zweiten Schenkels des inneren Profilteils
mit dem zweiten Schenkel des äußeren Profilteils zu
verschweißen.

[0002] Die Erfindung bezieht sich ferner auf eine zur
Durchführung eines solchen Verfahrens geeignete Rah-
menanordnung zur Herstellung eines Kantenschutzes
einer Kernplatte, umfassend

- ein einen Außenrahmen des Kantenschutzes bilden-
des äußeres Profilteil aus plastifizierbarem Kunst-
stoffmaterial, wobei das äußere Profilteil ein L-Profil
aufweist, dessen erster Schenkel zum Übergreifen

der Oberseite der Kernplatte ausgebildet ist und des-
sen zweiter Schenkel zur im Wesentlichen zu der
Schnittfläche der Kernplatte parallelen Anordnung
ausgebildet ist, und

- ein einen Innenrahmen des Kantenschutzes bilden-
des inneres Profilteil aus plastifizierbarem Kunst-
stoffmaterial, wobei das innere Profilteil einen zen-
tralen Abschnitt aufweist, welcher zur im Wesentli-
chen zu der Schnittfläche der Kernplatte bzw. zu
dem zweiten Schenkel des äußeren Profilteils par-
allelen Anordnung zwischen dem zweiten Schenkel
des äußeren Profilteils und der Schnittfläche der
Kernplatte ausgebildet ist, und wobei das innere Pro-
filteil ferner einen sich von dem zentralen Abschnitt
fort erstreckenden ersten Schenkel, welcher zum
Übergreifen der Unterseite der Kernplatte ausgebil-
det ist, und einen sich von dem zentralen Abschnitt
fort in die entgegengesetzte Richtung erstreckenden
zweiten Schenkel aufweist,

- wobei der erste Schenkel des äußeren Profilteils und
der erste Schenkel des inneren Profilteils zur Auf-
nahme des Randbereiches der Kernplatte zwischen
sich ausgebildet sind und einerseits das freie Ende
des zentralen Abschnittes des inneren Profilteils mit
dem ersten Schenkel des äußeren Profilteils, ande-
rerseits das freie Ende des zweiten Schenkels des
inneren Profilteils mit dem zweiten Schenkel des äu-
ßeren Profilteils verschweißbar ist, wenn die Kern-
platte in das äußere Profilteil eingelegt und das in-
nere Profilteil auf die Kernplatte und das äußere Pro-
filteil aufgelegt worden ist.

[0003] Derartige, mit einem Kantenschutz aus plastifi-
zierbaren, d.h. thermoplastischen und/oder thermoelas-
tischen, Kunststoffmaterialien versehene Platten finden
vornehmlich als Tischplatten sowie für Abdeckplatten,
insbesondere für Haushaltsgeräte, wie Waschmaschi-
nen, Wäschetrockner, Spülmaschinen, Kühlschränke
und dergleichen, verbreitet Verwendung. Dem Kanten-
schutz kommen hierbei im Wesentlichen die folgenden
Aufgaben zu: Einerseits soll er die kantenseitigen
Schnittflächen der Kernplatte vor mechanischen Be-
schädigungen, andererseits den Benutzer vor Verletzun-
gen an den Schnittflächen der Platte schützen. Ist die
Kernplatte, wie es häufig der Fall ist, aus einem Holz-
werkstoff, wie beispielsweise einer Pressspanplatte, ge-
bildet, so sollen die offenporigen Schnittflächen einer sol-
chen Kernplatte ferner gegen ein Eindringen von Ver-
schmutzungen und insbesondere Feuchtigkeit geschützt
werden, welche zu einem Aufquellen und einem dadurch
bedingten Verformen der Kernplatte führen können.
Schließlich soll der Kantenschutz auch die Griffigkeit der
Platte und folglich die Handhabbar- und Transportfähig-
keit eines mit einer solchen Abdeckplatte versehenen
Haushaltsgerätes erleichtern. Bei letzteren dient die Ab-
deckplatte üblicherweise ferner als Abstell- und Arbeits-
fläche, wobei hier mit einem nach unten gezogenen Kan-
tenschutz häufig das weitere Ziel verfolgt wird, den Spalt
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zwischen der Abdeckplatte und dem eigentlichen Gerä-
tegehäuse zu überdecken und abzudichten. Darüber hi-
naus sind in letztgenanntem Fall oft Funktionsteile, wie
Abstützungen, Rast- und/oder Haltehaken, Schraub-
bzw. Befestigungslaschen, Clips oder dergleichen, an
der Unterseite der Kernplatte und/oder an einem eines
beiden Profilteilen des Kantenschutzes angeformt, mit-
tels welchen die Abdeckplatte an dem Gehäuse des
Haushaltsgerätes festgelegt werden kann und welche
aus ästhetischen Gründen ebenfalls durch den Kanten-
schutz überdeckt werden können.
[0004] Die Profilteile des Außen- und Innenrahmens
des Kantenschutzes selbst können dabei insbesondere
als Spritzgussteile aus unter Wärme und/oder Druck
plastifizierbaren, thermoplastischen oder thermoelasti-
schen Kunststoffmaterialien ausgestaltet sein, welche
sowohl eine hinreichende mechanische Stabilität als
auch eine gegenüber Feuchtigkeitseinflüssen hohe Wi-
derstandsfähigkeit und Dauerhaftigkeit aufweisen soll-
ten.
[0005] Zur Herstellung von mit einem Kantenschutz
aus plastifizierbaren Kunststoffmaterialien versehenen
Platten ist es beispielsweise bekannt, den für den Kan-
tenschutz vorgesehenen Kunststoff in ein
Spritzgießwerkzeug einzuspritzen, in welches die vorge-
fertigte und in dem gewünschten Maß zugeschnittene
Kernplatte eingelegt worden ist, so dass die offenporigen
Schnittkanten der Kernplatte umspritzt werden und der
plastifizierte Kunststoff in die Poren eindringt, um den
Kantenschutz mit der Kernplatte zu verzahnen. Aus den
oben genannten Gründen kann der Formraum des
Spritzgießwerkzeugs dabei insbesondere derart ausge-
staltet sein, dass der angespritzte Kantenschutz zumin-
dest die Oberseite der Kernplatte übergreift. Auf diese
Weise ergibt sich eine feste und zugleich dichte Verbin-
dung von Kantenschutz und Kernplatte. Stattdessen ist
es auch bekannt, den Kantenschutz in einem gesonder-
ten Arbeitsgang zu fertigen, wie z.B. durch Spritzgießen
oder Extrudieren eines leistenartigen Profils, und in ei-
nem weiteren Arbeitsgang durch Kleben mit der Kern-
platte zu verbinden. Beide Verfahren bieten zwar einen
wirksamen Kantenschutz, doch besteht ein wesentlicher
Nachteil in beiden Fällen insbesondere darin, dass sich
der Kantenschutz nachträglich nicht mehr lösen lässt.
Dieses Problem stellt sich aus Umweltschutzgründen
dann, wenn die Tisch- oder Abdeckplatte beschädigt
oder in anderer Weise wertlos oder unbrauchbar gewor-
den ist und der Abfallverwertung zugeführt werden soll
oder auch eine Rücknahmeverpflichtung des Herstellers
besteht (eine solche ist z.B. bei vielen Haushaltsgeräten
einschließlich Kühlmöbeln vorgesehen), der dann für die
Entsorgung und gegebenenfalls Wiederverwertung zu
sorgen hat. Es ist dann insbesondere eine sortenreine
Trennung nach Materialien notwendig, wobei der wie-
derverwertbare Kantenschutz mit seinem relativ hohen
Kunststoffanteil von der Kernplatte jedoch nicht oder nur
sehr schwer getrennt werden kann.
[0006] Im Hinblick auf einen umweltfreundlichen und

anlässlich der Entsorgung der Tisch- oder Abdeckplatte
von der Kernplatte einfach trennbaren Kantenschutz hat
sich daher ein gattungsgemäßes Verfahren bewährt, bei
welchem ein zweiteiliger Kantenschutz mit einem Au-
ßenrahmen in Form eines äußeren Profilteils und einem
Innenrahmen in Form eines inneren Profilteils zum Ein-
satz gelangt, welche jeweils die Kernplatte über- bzw.
untergreifen und welche entlang zumindest zweier um-
laufender Verbindungslinien miteinander verschweißt
werden (DE 42 04 161 A1, DE 44 06 118 A1).
[0007] Der Außenrahmen eines solchen Kantenschut-
zes umfasst dabei ein äußeres Profilteil aus plastifizier-
barem Kunststoffmaterial, wobei das äußere Profilteil ein
L-Profil mit einem die Oberseite der Kernplatte übergrei-
fenden ersten Schenkel und mit einem sich im Wesent-
lichen parallel zu der Schnittfläche der Kernplatte erstre-
ckenden zweiten Schenkel aufweist. Der Winkel zwi-
schen den beiden Schenkeln muss nicht notwendiger-
weise exakt 90° betragen, sondern kann hiervon auch,
z.B. um bis zu etwa 30°, abweichen, sofern eine Erstre-
ckung des Kantenschutzes von der Oberseite der Kern-
platte schräg nach außen und unten gewünscht ist. Der
zweite, im Wesentlichen kantenparallele Schenkel des
äußeren Profilteils kann ferner vorzugsweise länger sein
als der erste, im Wesentlichen plattenparallele, die
Plattenoberseite übergreifende und dieser insbesondere
anliegende Schenkel, um die Unterseite der Platte nach
unten zu überragen.
[0008] Der Innenrahmen eines solchen Kantenschut-
zes umfasst ein inneres Profilteil aus plastifizierbarem
Kunststoffmaterial, welches einen sich im Wesentlichen
parallel zu der Schnittfläche der Kernplatte bzw. zu dem
zweiten Schenkel des äußeren Profilteils erstreckenden
und zwischen dem zweiten Schenkel des äußeren Pro-
filteils und der Schnittfläche der Kernplatte angeordneten
zentralen Abschnitt aufweist. Auch in diesem Zusam-
menhang sei darauf hingewiesen, dass sich der zentrale
Abschnitt des inneren Profilteils nicht notwendigerweise
exakt parallel zu der kantenseitigen Schnittfläche der
Kernplatte erstrecken muss, sondern demgegenüber
auch unter einem Winkel von z.B. bis zu etwa 30° geneigt
angeordnet sein kann, sofern zwischen dem Rand der
Kernplatte und dem zweiten Schenkel des äußeren Pro-
filteils genug Raum vorhanden ist. Von dem zentralen
Abschnitt des inneren Profilteils erstreckt sich einerseits
ein die Kernplatte an ihrer Unterseite übergreifender ers-
ter Schenkel, z.B. im Wesentlichen senkrecht zu dem
zentralen Abschnitt, fort, andererseits erstreckt sich von
dem zentralen Abschnitt des inneren Profilteils ein zwei-
ter Schenkel in die entgegengesetzte Richtung - also
nach außen in Richtung des zweiten Schenkels des äu-
ßeren Profilteils -, z.B. wiederum im Wesentlichen senk-
recht zu dem zentralen Abschnitt, fort.
[0009] Ist die Platte fertig montiert, so nehmen der ers-
te Schenkel des äußeren Profilteils und der erste Schen-
kel des inneren Profilteils den Randbereich der Kernplat-
te zwischen sich auf, wobei zumindest der endständige
Bereich des zweiten Schenkels des inneren Profilteils
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die Kernplatte randseitig abdeckt. Das innere und äußere
Profilteil des Innen- bzw. Außenrahmens des Kanten-
schutzes sind ferner an ihren einander zugewandten
Schenkeln derart miteinander verbunden, dass einer-
seits das freie Ende des zentralen Abschnittes des inne-
ren Profilteils mit dem ersten Schenkel des äußeren Pro-
filteils, andererseits das freie Ende des zweiten Schen-
kels des inneren Profilteils mit dem zweiten Schenkel
des äußeren Profilteils verschweißt ist.
[0010] In verfahrenstechnischer Hinsicht geschieht
letzteres in einfacher Weise dadurch, dass die Kernplatte
in das äußere Profilteil des Außenrahmens eingelegt,
das innere Profilteil des Innenrahmens auf die Kernplatte
und das äußere Profilteil aufgelegt und die beiden Pro-
filteile von Außenund Innenrahmen an den vorgenannten
Stellen miteinander verschweißt werden. Hierzu hat sich
insbesondere das Ultraschallschweißen bewährt, wobei
in das innere Profilteil Ultraschall eingeleitet wird, um so-
wohl das freie Ende seines zentralen Abschnittes mit
dem ersten Schenkel des äußeren Profilteils als auch
das freie Ende seines zweiten Schenkels mit dem zwei-
ten Schenkel des äußeren Profilteils zu verschweißen.
Die Einleitung von Ultraschall erfolgt insbesondere mit-
tels Sonotroden, welche mit einem gewissen, zur Über-
tragung des Ultraschalls hinreichenden Andruck gegen
die Außenseite des frei zugänglichen zweiten Schenkels
des inneren Profilteils aufgebracht werden. Auf diese
Weise wird ein Kantenschutz in Form eines allseitig ge-
schlossenen Rahmens aus den miteinander verschwei-
ßen äußeren und inneren Profilteilen erzeugt, welcher
eine sehr hohe Festigkeit und Formbeständigkeit auf-
weist. Die zwischen den ersten Schenkeln des äußeren
und inneren Profilteils sowie dem mit dem ersten Schen-
kel des äußeren Profilteils verbundenen zentralen Ab-
schnitt des inneren Profilteils aufgenommene Kernplatte
ist dabei von einem geschlossenen Rahmengebilde um-
geben, so dass deren seitliche Schnittflächen in wirksa-
mer Weise vor jeglichen äußeren Einflüssen geschützt
sind. Ferner lässt sich die Kernplatte anlässlich einer Ent-
sorgung relativ einfach von dem Kantenschutz lösen, da
sie hiermit nur kraftschlüssig, nicht aber formschlüssig
verbunden ist.
[0011] Als problematisch hat sich allerdings die Einlei-
tung von Ultraschall in das innere Profilteil erwiesen, da
die Ultraschallenergie nicht exakt gleichmäßig zu den
vorgesehenen Verbindungsstellen zwischen den beiden
Profilteilen des Außen- und Innenrahmens weitergeleitet
werden kann, nämlich einerseits bis zu dem freien Ende
des zentralen Abschnittes und andererseits bis zu dem
freien Ende des zweiten Schenkels des inneren Pro-
filteils. Es kommt daher vereinzelt zu einer nicht optima-
len Verschweißung der beiden Profilteile des Außen- und
Innenrahmens, wobei insbesondere das dem Einlei-
tungsbereich des Ultraschalls ferne, freie Ende des zen-
tralen Abschnittes des inneren Profilteils gelegentlich
nicht hinreichend und/oder nicht lange genug angeregt
wird, um unter Plastifizieren desselben eine einwandfreie
und durchgehende (umlaufende) Schmelz- bzw.

Schweißverbindung mit dem ersten Schenkel des äuße-
ren Profilteils einzugehen. So kann es zum Einen zu einer
zumindest lokalen Spaltbildung zwischen der Kernplatte
und den diese übergreifenden Schenkeln der Profilteile
des Außen- bzw. Innenrahmens kommen, was es aus
ästhetischen Gründen sowie insbesondere zur Verhin-
derung eines Eindringens von Feuchtigkeit zu vermeiden
gilt. Zum Anderen können zumindest lokal beulenartige
Verformungen der die Kernplatte übergreifenden Schen-
kel der genannten Profilteile entstehen, was ebenfalls
einen insbesondere optischen Mangel darstellt, dem es
zu begegnen gilt. Folglich ergibt sich ein hoher Untersu-
chungsaufwand anlässlich der Qualitätssicherung und
kommt es zu einem Ausschuss, den es sowohl aus wirt-
schaftlichen Gründen als auch aus Umweltgründen zu
vermeiden gilt.
[0012] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zur Herstellung einer mit einem Kan-
tenschutz versehenen Platte der eingangs genannten Art
auf einfache und kostengünstige Weise dahingehend
weiterzubilden, dass eine einwandfreie, dauerhafte und
insbesondere vollumfängliche Verbindung der beiden
Profilteile des Außen- und Innenrahmens sowohl zwi-
schen den zweiten Schenkeln des äußeren und inneren
Profilteils als auch zwischen dem ersten Schenkel des
äußeren Profilteils und dem freien Ende des zentralen
Abschnittes des inneren Profilteils sichergestellt wird. Sie
ist ferner auf eine zur Durchführung eines solchen Ver-
fahrens geeignete Rahmenanordnung gerichtet.
[0013] In verfahrenstechnischer Hinsicht wird diese
Aufgabe mit einem Verfahren zur Herstellung einer mit
einem Kantenschutz versehenen Platte der eingangs ge-
nannten Art gelöst, welches die folgenden Schritte um-
fasst:

- Bereitstellen eines äußeren Profilteils, dessen zwei-
ter Schenkel an seiner Innenseite einen Vorsprung
aufweist, welcher wenigstens eine Stirnseite mit
senkrecht zu dem zweiten Schenkel des äußeren
Profilteils angeordneter Erstreckungsrichtungskom-
ponente aufweist;

- Bereitstellen eines inneren Profilteils, bei welchem
der Abstand zwischen dem freien Ende seines zen-
tralen Abschnittes und der dem freien Ende seines
zentralen Abschnittes zugewandten Innenseite des
freien Endes seines zweiten Schenkels größer ist
als der Abstand zwischen dem Vorsprung und der
dem Vorsprung zugewandten Innenseite des ersten
Schenkels des äußeren Profilteils;

- Einlegen der Kernplatte in das äußere Profilteil und
Auflegen des inneren Profilteils auf die Kernplatte
und das äußere Profilteil, bis das freie Ende des zen-
tralen Abschnittes des inneren Profilteils mit dem
ersten Schenkel des äußeren Profilteils in Kontakt
tritt und zwischen dem freien Ende des zweiten
Schenkels des inneren Profilteils und dem am zwei-
ten Schenkel des äußeren Profilteils angeordneten
Vorsprung ein Spalt verbleibt;
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- Einleiten von Ultraschall in das innere Profilteil an
dessen dem freien Ende seines zentralen Abschnit-
tes abgewandten Seite und Anpressen des inneren
Profilteils gegen das äußere Profilteil im Wesentli-
chen senkrecht zur Erstreckungsrichtung der Kern-
platte, wobei zunächst das freie Ende des zentralen
Abschnittes des inneren Profilteils mit dem ersten
Schenkel des äußeren Profilteils verschweißt wird
und sodann mit zunehmender Plastifizierung des
freien Endes des zentralen Abschnittes des inneren
Profilteils das freie Ende des zweiten Schenkels des
inneren Profilteils mit dem Vorsprung des zweiten
Schenkels des äußeren Profilteils in Kontakt tritt und
ebenfalls mit diesem verschweißt wird.

[0014] In erzeugnistechnischer Hinsicht sieht die Er-
findung zur Lösung des ihr zugrundeliegenden Problems
bei einer zur Durchführung eines derartigen Verfahrens
geeigneten Rahmenanordnung der eingangs genannten
Art ferner vor, dass

- der zweite Schenkel des äußeren Profilteils an sei-
ner Innenseite einen Vorsprung aufweist, welcher
wenigstens eine Stirnseite mit senkrecht zu dem
zweiten Schenkel des äußeren Profilteils angeord-
neter Erstreckungsriehtungskomponente aufweist;
und

- der Abstand zwischen dem freien Ende des zentra-
len Abschnittes und der dem freien Ende des zen-
tralen Abschnittes zugewandten Innenseite des frei-
en Endes des zweiten Schenkels des inneren Pro-
filteils größer ist als der Abstand zwischen dem Vor-
sprung und der dem Vorsprung zugewandten Innen-
seite des ersten Schenkels des äußeren Profilteils.

[0015] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung ermög-
licht eine wirksame Verschweißung der beiden Rahmen-
teile des äußeren und inneren Profilteil des Kantenschut-
zes an beiden dafür vorgesehenen Stellen, indem auf-
grund des Übermaßes des Abstandes zwischen dem
freien Ende des zentralen Abschnittes und der dem freien
Ende des zentralen Abschnittes zugewandten Innensei-
te des freien Endes des zweiten Schenkels des inneren
Profilteils gegenüber dem Abstand zwischen dem Vor-
sprung und der dem Vorsprung zugewandten Innenseite
des ersten Schenkels des äußeren Profilteils sicherge-
stellt wird, dass bei der Ultraschallanregung des inneren
Profilteils im Bereich dessen frei zugänglicher, dem frei-
en Ende des zentralen Abschnittes entgegengesetzten
Seite bzw. von dem zweiten Schenkel des inneren Pro-
filteils her sichergestellt wird, dass sich zunächst nur das
freie Ende des zentralen Abschnittes des inneren Pro-
filteils mit der Innenseite des ersten Schenkels des äu-
ßeren Profilteils in Kontakt befindet, während das freie
Ende des zweiten Schenkels des inneren Profilteils
(noch) mit Abstand von dem zweiten Schenkel des äu-
ßeren Profilteils bzw. von dessen innerem Vorsprung an-
geordnet ist, dessen Stirnseite zum Verschweißen mit

dem zweiten Schenkel des inneren Profilteils vorgese-
hen ist. Folglich wird zunächst die relativ weit von der
Einleitungsstelle des Ultraschalls bzw. von einer hierfür
eingesetzten Sonotrode beanstandete Schweißverbin-
dung zwischen dem zentralen Abschnitt des inneren Pro-
filteils und dem ersten Schenkel des äußeren Profilteils
erzeugt ("Fernfeld"). Erst wenn die Erzeugung dieser
Schweißverbindung so weit fortgeschritten ist, dass das
Übermaß aufgrund Abschmelzens des Kunststoffmate-
rials von dem freien Ende des inneren Profilteils bzw.
Verschmelzen dieses freien Endes mit der Innenseite
des ersten des äußeren Profilteils aufgebraucht ist, tritt
das freie Ende des zweiten Schenkels des inneren Pro-
filteils mit dem an der Innenseite des zweiten Schenkels
des äußeren Profilteils angeordneten Vorsprung in Kon-
takt, so dass auch diese, relativ nahe der Einleitungs-
stelle des Ultraschalls bzw. einer hierfür eingesetzten So-
notrode gelegene Schweißverbindung zwischen den je-
weiligen zweiten Schenkeln der beiden Profilteile des Au-
ßen- und Innenrahmens erzeugt wird ("Nahfeld"). Folg-
lich lassen sich beide Schweiß- bzw. Schmelzverbindun-
gen zwischen dem inneren und dem äußeren Profilteil
mit einem gewissen Zeitversatz dauerhaft und zuverläs-
sig erzeugen.
[0016] Der Abstand zwischen dem freien Ende des
zentralen Abschnittes und der dem freien Ende des zen-
tralen Abschnittes zugewandten Innenseite des freien
Endes des zweiten Schenkels des inneren Profilteils
kann hierbei beispielweise um etwa 0,5 mm bis etwa 3
mm, insbesondere um etwa 0,5 mm bis etwa 2 mm, grö-
ßer sein als der Abstand zwischen dem Vorsprung und
der dem Vorsprung zugewandten Innenseite des ersten
Schenkels des äußeren Profilteils, wenn die beiden Pro-
filteile im (noch) unverschweißten Zustand aufeinander
aufgelegt worden sind.
[0017] Das freie Ende des zentralen Abschnittes des
inneren Profilteils, welches mit der Innenseite des ersten
Schenkels des äußeren Profilteils verschweißt wird,
kann vorzugsweise im Wesentlichen spitz zulaufen. Auf
diese Weise wird bei Einleitung der Ultraschallenergie in
das innere Profilteil ein schnelles Aufschmelzen des
"dünnen" freien Endes des zentralen Abschnittes des in-
neren Profilteils erreicht, um für eine einwandfreie und
durchgängige Schweißverbindung zu sorgen.
[0018] Darüber hinaus kann es von Vorteil sein, wenn
der Kontaktbereich der Innenseite des ersten Schenkels
des äußeren Profilteils mit dem freien Ende des zentralen
Abschnittes des inneren Profilteils zumindest in Richtung
des freien Endes des ersten Schenkels des äußeren Pro-
filteils von einer nach innen vorstehenden Nase begrenzt
ist. Auf diese Weise wird während des Anpressens des
inneren Profilteils gegen das äußere Profilteil verhindert,
dass sich das freie Ende des zentralen Abschnittes des
inneren Profilteils entlang dem ersten Schenkel des äu-
ßeren Profilteils verschiebt, so dass sich eine exakte Po-
sitionierung der Schweißverbindung an der vorgesehe-
nen Stelle ergibt. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass
sich die Innenseite des ersten Schenkels des äußeren
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Profilteils nicht exakt senkrecht zu dem zentralen Ab-
schnitt des inneren Profilteils erstreckt, wie beispielswei-
se für den Fall, dass der erste Schenkel des äußeren
Profilteils unter einem mehr oder minder großen Radius
bzw. unter Zwischenanordnung einer Fase oder einer
Schräge in seinen zweiten Schenkel übergeht und die
Verbindung mit dem zentralen Abschnitt des inneren Pro-
filteil (noch) im Bereich oder am Rande dieses Radius’
erfolgen soll.
[0019] Um ferner für eine einwandfreie Positionierung
der beiden Profilteile des Außen- und Innenrahmens des
Kantenschutzes relativ zueinander zumindest während
des Ultraschallverschweißens zu sorgen, kann in vorteil-
hafter Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens vorgesehen sein, dass das äußere Profilteil und das
innere Profilteil zumindest während des Einleitens von
Ultraschall in das innere Profilteil im Wesentlichen in Er-
streckungsrichtung der Kernplatte aneinander ange-
drückt werden. Folglich werden die beiden Profilteile
nicht nur im Wesentlichen senkrecht zur Erstreckungs-
richtung der Platte aneinander angedrückt, um die mit-
einander zu verschweißenden Abschnitte aneinander
anzupressen und für den gewünschten Anpressdruck zu
sorgen, sondern auch im Wesentlichen parallel zur Er-
streckungsrichtung der Kernplatte, um etwaige Toleran-
zen auszugleichen und optische Fehlstellen zu vermei-
den.
[0020] In bevorzugter Ausführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens kann insbesondere ferner vorgese-
hen sein, dass die Dicke der Kernplatte derart gewählt
wird, dass sie kleiner ist als der Abstand zwischen den
einander zugewandten Innenseiten der ersten Schenkel
des äußeren und inneren Profilteils, wenn das innere
Profilteil unter Kontakt seines zentralen Abschnittes an
den ersten Schenkel des äußeren Profilteils auf das äu-
ßere Profilteil aufgelegt worden ist. Folglich weist der die
Unterseite der Kernplatte übergreifende erste Schenkel
des inneren Profilteils zumindest zu Beginn des
Schweißvorgangs, wenn das freie Ende seines zentralen
Abschnittes noch keinen Materialverlust aufgrund Ab-
schmelzens erfahren hat, (noch) einen gewissen Ab-
stand zu der Unterseite der Kernplatte auf, so dass bei
der Ultraschallanregung des inneren Profilteils keine
Schwingungen unkontrolliert in die Kernplatte eingeleitet
werden und praktisch die gesamte Ultraschallenergie zur
Erzeugung der - zeitlich ersten - Schweißverbindung zwi-
schen dem zentralen Abschnitt des inneren Profilteils
und dem ersten Schenkel des äußeren Profilteils zur Ver-
fügung steht.
[0021] Die Dicke der Kernplatte sollte hierbei um ein
Maß kleiner als der Abstand zwischen den einander zu-
gewandten Innenseiten der ersten Schenkel des äuße-
ren und inneren Profilteils, wenn diese aufeinander auf-
gelegt worden sind, gewählt werden, wobei dieses Maß
zumindest der Differenz der Abstände einerseits zwi-
schen dem freien Ende des zentralen Abschnittes und
der dem freien Ende des zentralen Abschnittes zuge-
wandten Innenseite des freien Endes des zweiten

Schenkels des inneren Profilteils, andererseits zwischen
dem Vorsprung und der dem Vorsprung zugewandten
Innenseite des ersten Schenkels des äußeren Profilteils,
entspricht. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der
die Kernplatte unterseitig übergreifende erste Schenkel
des inneren Profilteils während der Erzeugung der
Schweißverbindungen frühestens dann mit der Untersei-
te der Kernplatte in Kontakt tritt, wenn zwischen dem
zentralen Abschnitt des inneren Profilteils und dem ers-
ten Schenkel des äußeren Profilteils bereits eine
Schweiß- bzw. Schmelzverbindung zustande gekom-
men ist. Dieses Maß kann insbesondere auch kleiner
sein als die genannte Differenz der Abstände einerseits
zwischen dem freien Ende des zentralen Abschnittes und
der dem freien Ende des zentralen Abschnittes zuge-
wandten Innenseite des freien Endes des zweiten
Schenkels des inneren Profilteils, andererseits zwischen
dem Vorsprung und der dem Vorsprung zugewandten
Innenseite des ersten Schenkels des äußeren Profilteils,
so dass der erste Schenkel des inneren Profilteils erst
dann mit der Unterseite der Kernplatte in Kontakt tritt und
in diese Ultraschallenergie einzuleiten vermag, wenn
auch die Schweißverbindung zwischen dem freien Ende
des zweiten Schenkels des inneren Profilteils und dem
innenseitigen Vorsprung am zweiten Schenkel des äu-
ßeren Profilteils zumindest teilweise erzeugt worden ist.
Das Mindermaß der Dicke der Kernplatte gegenüber
dem Abstand zwischen den einander zugewandten In-
nenseiten der ersten Schenkel des äußeren und inneren
Profilteils, wenn diese - unverschweißt - aufeinander auf-
gelegt worden sind, kann folglich zweckmäßigerweise
etwa der Differenz der Abstände einerseits zwischen
dem freien Ende des zentralen Abschnittes und der dem
freien Ende des zentralen Abschnittes zugewandten In-
nenseite des freien Endes des zweiten Schenkels des
inneren Profilteils, andererseits zwischen dem innensei-
tigen Vorsprung und der dem Vorsprung zugewandten
Innenseite des ersten Schenkels des äußeren Profilteils
zuzüglich des Schweißmaßes der Schweißverbindung
zwischen dem innenseitigen Vorsprung des ersten
Schenkels des äußeren Profilteils und dem zweiten
Schenkel des inneren Profilteils betragen. Auf diese Wei-
se kann die mit einer solchen geeigneten Dicke verse-
hene Kernplatte dazu dienen, den verlagerungsweg des
inneren Profilteils in Richtung des äußeren Profilteils (in
Normalrichtung bezüglich der Erstreckungsebene der
Kernplatte) beim Anpressen der beiden Profilteile anei-
nander anlässlich des Ultraschallschweißens zu be-
grenzen, wobei die erforderlichen Schweißmaße der bei-
den Verbindungsstellen der Profilteile infolge Abschmel-
zen des dortigen Polymermaterials sichergestellt sind,
sobald der erste Schenkel des inneren Profilteils auf der
Unterseite der Kernplatte zur Anlage gelangt. Mit
"Schweißmaß" ist in diesem Zusammenhang die Län-
gendifferenz angesprochen, welche sich aufgrund Ab-
bzw. Verschmelzen des Polymermaterials des freien En-
des des zweiten Schenkels des inneren Profilteils mit
dem innenseitigen Vorsprung an dem zweiten Schenkel
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des äußeren Profilteils ergibt.
[0022] Wie als solches aus der eingangs erwähnten
DE 44 06 118 A1 bekannt, kann gemäß einer vorteilhaf-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfah-
rens vorgesehen sein, dass das innere Profilteil derart
auf die Kernplatte aufgelegt wird, dass zwischen seinem
zentralen Abschnitt und der Schnittfläche der Kernplatte
ein Spalt verbleibt. Die Außenabmessungen der Kern-
platte sollten folglich derart gewählt werden, dass sie zu-
mindest geringfügig, wie z.B. bis zu einigen Millimetern,
kleiner sind als der von dem zentralen Abschnitt des in-
neren Profilteils des Innenrahmens umgrenzte Raum.
Auf diese Weise vermag sich die Kernplatte, insbeson-
dere bei Erwärmung oder Abkühlung derselben, auszu-
dehnen bzw. zusammenzuziehen, so dass auch im Falle
einer Temperaturwechselbeanspruchung der mit dem
erfindungsgemäßen Kantenschutz versehenen Platte si-
chergestellt ist, dass sie sich nicht verwölbt oder den Kan-
tenschutz verbiegt oder gar zerstört.
[0023] Um für eine einwandfreie Dichtigkeit der
Klemmverbindung der Kernplatte zwischen den ersten
Schenkeln des inneren und äußeren Profilteils zu sorgen,
hat es sich ferner als vorteilhaft erwiesen, wenn zwischen
dem ersten Schenkel des äußeren Profilteils und der
Kernplatte und/oder zwischen dem ersten Schenkel des
inneren Profilteils und der Kernplatte wenigstens eine
Dichtung angeordnet wird, welche zudem etwaige
Schwingungen der ultraschallangeregten Profilteile wäh-
rend ihres Verschweißens miteinander zu dämpfen ver-
mag, so dass sie nicht in die Kernplatte eingeleitet wer-
den.
[0024] Die erfindungsgemäße Rahmenanordnung
kann zu diesem Zweck vorteilhafterweise derart ausge-
bildet sein, dass der erste Schenkel des äußeren Pro-
filteils und/oder der erste Schenkel des inneren Profilteils
wenigstens einen, insbesondere endständigen, in Rich-
tung der Kernplatte vorstehenden Vorsprung aufweist,
welcher an seinem dem freien Ende des jeweiligen ers-
ten Schenkels des äußeren und/oder inneren Profilteils
entgegengesetzten Ende die Dichtung aufzunehmen
und ein Herausquellen bzw. -fließen derselben über das
freie Ende des jeweiligen ersten Schenkels hinaus ver-
hindert. überdies vermag ein solcher Vorsprung für eine
insbesondere aus optischen Gründen erwünschte Ka-
schierung der jeweiligen Dichtung zu sorgen. Der jewei-
lige Vorsprung kann insbesondere im fertig
verschweißten Zustand der Unter- und/oder Oberseite
der Kernplatte aufliegen, wobei die Dicke der Dichtung
größer als die Länge des jeweiligen Vorsprungs (senk-
recht zur Erstreckungsebene der Kernplatte betrachtet)
gewählt werden sollte, um für eine zur Gewährleistung
einer einwandfreien Dichtfunktion hinreichende Kom-
pression der Dichtung(en) im verschweißten Zustand der
beiden Profilteile des Außen- und Innenrahmen des Kan-
tenschutzes zu sorgen. Die eingesetzten Dichtungen
sind hierbei vorteilhafterweise elastisch, insbesondere
dauerelastisch, wobei sie beim Verschweißen der beiden
Profilteile des Außen- und Innenrahmens durch den je-

weiligen, die Kernplatte übergreifenden (ersten) Schen-
kel derart auf die Kernplatte gedrückt werden, dass sich
eine vollumfänglich spaltfreie Abdichtung ergibt.
[0025] Aus den bereits oben genannten Gründen einer
möglichst weitgehenden Verhinderung der unkontrollier-
ten Einleitung von Ultraschall in die Kernplatte, während
des Ultraschallverschweißens der beiden Profilteile des
Außen- und Innenrahmens kann in vorteilhafter Ausge-
staltung des erfindungsgemäßen Verfahrens überdies
vorgesehen sein, dass die Kernplatte zumindest wäh-
rend des Einleitens von Ultraschall in das innere Profilteil,
insbesondere klemmend, fixiert wird. Dies kann bei-
spielsweise mittels üblicher Niederhalter geschehen,
welche die Platte gegen ein geeignetes Auflager klem-
men.
[0026] In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verfahrens kann der Ultraschall im
Wesentlichen in Erstreckungsrichtung des zentralen Ab-
schnittes des inneren Profilteils in dieses eingeleitet wer-
den, wobei der Ultraschall insbesondere in eine im We-
sentlichen L-förmige Ausnehmung zwischen dem zen-
tralen Abschnitt und dem zweiten Schenkel des inneren
Profilteils eingeleitet wird. Die L-förmige Ausnehmung
dient an ihrer der Kernplatte abgewandten Außenseite
als Kontaktfläche für eine Sonotrode zur Einleitung von
Ultraschall in das innere Profilteil des Innenrahmens, wo-
bei sie es möglich macht, die Einleitungsstelle für den
Ultraschall möglichst nahe an das der Einleitungsstelle
ferne, freie Ende des zentralen Abschnittes des inneren
Profilteils heranzurücken. Sie kann daher vorzugsweise
relativ nahe an dem ersten Schenkel des innere Pro-
filteils, jedoch entgegengesetzt zu diesem vorgesehen
sein.
[0027] In Bezug auf eine vorteilhafte Ausgestaltung ei-
ner erfindungsgemäßen Rahmenanordnung kann folg-
lich vorgesehen sein, dass das innere Profilteil zwischen
seinem zentralen Abschnitt und seinem zweiten Schen-
kel eine im Wesentlichen L-förmige Ausnehmung auf-
weist, welche vorzugsweise nahe dem die Kernplatte un-
terseitig übergreifenden ersten Schenkel des inneren
Profilteils angeordnet ist.
[0028] Schließlich hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
wenn bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wenigs-
tens einer, mehrere oder insbesondere auch sämtliche
der folgenden Verfahrensparameter eingestellt werden:

- eine Frequenz des Ultraschalls zwischen etwa 15
kHz und etwa 40 kHz, insbesondere zwischen etwa
20 kHz und etwa 35 kHz;

- ein Anpressdruck des inneren Profilteils gegen das
äußere Profilteil während des Einleitens von Ultra-
schall zwischen etwa 0,5 bar und etwa 5 bar, insbe-
sondere zwischen etwa 1 bar und etwa 4 bar; und

- eine Dauer des Einleitens von Ultraschall in das in-
nere Profilteil zwischen etwa 0,1 s und etwa 3 s, ins-
besondere zwischen etwa 0,15 s und etwa 2,5 s.

[0029] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
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ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeich-
nungen. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Vorrichtung
zur zur Durchführung eines Verfahrens zur
Herstellung einer mit einem Kantenschutz
versehenen Platte mittels Ultraschallschwei-
ßen mit einer Ausführungsform einer soeben
fertiggestellten Platte im Teilschnitt;

Fig. 2 eine schematische Detailansicht der aus einer
Kernplatte, einem Außenrahmen in Form ei-
nes äußeren Profilteils und einem Innenrah-
men in Form eines inneren Profilteils gebilde-
ten Platte gemäß Fig. 1 unmittelbar vor Beginn
des Ultraschallschweißvorgangs im Teil-
schnitt;

Fig. 3 eine der Fig. 2 entsprechende Detailansicht
nur der Platte unmittelbar vor Beginn des Ul-
traschweißvorgangs;

Fig. 3a eine Detailansicht der vorgesehenen
Schweißstelle zwischen dem zentralen Ab-
schnitt des inneren Profilteils und dem ersten
Schenkel des äußeren Profilteils des Innen-
bzw. Außenrahmens im Stadium der Fig. 3;

Fig. 3b eine Detailansicht der vorgesehenen
Schweißstelle zwischen den zweiten Schen-
keln des inneren und äußeren Profilteils des
Innen- bzw. Außenrahmens im Stadium der
Fig. 3;

Fig. 4 eine der Fig. 3 entsprechende Detailansicht
nur der Platte während des Ultraschall-
schweißvorgangs zu einem Stadium, an wel-
chem der zentrale Abschnitt des inneren Pro-
filteils bereits zumindest teilweise mit dem ers-
ten Schenkel des äußeren Profilteils ver-
schweißt worden ist;

Fig. 4a eine Detailansicht der Schweißstelle zwi-
schen dem zentralen Abschnitt des inneren
Profilteils und dem ersten Schenkel des äu-
ßeren Profilteils des Innen- bzw. Außenrah-
mens im Stadium der Fig. 4;

Fig. 4b eine Detailansicht der vorgesehenen
Schweißstelle zwischen den zweiten Schen-
keln des inneren und äußeren Profilteils des
Innen- bzw. Außenrahmens im Stadium der
Fig. 4; und

Fig. 5 eine der Fig. 3 und 4 entsprechende Detailan-
sicht der Platte mit den fertig ultraschallver-
schweißten Profilteilen des Außen- und In-

nenrahmens,

[0030] Die in Fig. 1 schematisch wiedergegebene Plat-
te umfasst eine Kernplatte 1 mit einer Oberseite 1a, einer
Unterseite 1b sowie seitlichen Schnittflächen 1c, wobei
die Kernplatte 1 beispielsweise aus einem offenporigen
und zumindest nutzungsseitig mit einer flüssigkeitsdich-
ten Beschichtung (nicht gezeigt), z.B. Melaminharz oder
dergleichen, versehenen Holzwerkstoff, z.B. Pressspan
oder dergleichen, aber beispielsweise auch aus anderen
Materialien, wie Glas, Kunststoff, Metall, z.B. Aluminium
etc., gebildet sein kann.
[0031] Ein die Schnittflächen 1c der Kernplatte 1 über-
deckender Kantenschutz umfasst einen insgesamt mit
dem Bezugszeichen 100 versehenen Außenrahmen und
einen insgesamt mit dem Bezugszeichen 200 versehe-
nen Innenrahmen, welche beide aus einem plastifizier-
baren Kunststoffmaterial, wie beispielsweise Polypropy-
len (PP), Polymethylmethacrylat (PMMA), Acrylnitril-Bu-
tadien-styrol-Copolymeren (ABS), Acrylester-Styrol-
Acrylnitril-Copolymeren (ASA), Polystyrol (PS), Polycar-
bonaten (PC), Polyamiden (PA) oder dergleichen, gefer-
tigt sind und insbesondere in Form von Spritzgussteilen
ausgebildet sein können.
[0032] Der Außenrahmen 100 ist von einem äußeren
Profilteil 101 gebildet, welches ein L-Profil aufweist, des-
sen beide Schenkel 102, 103 beim vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel unter einem etwa rechten Winkel angeord-
net sind, wobei zwischen den Schenkeln 102, 103 ein
Radius angeordnet ist, mittels welchem sie ineinander
übergehen. Der erste Schenkel 102 des äußeren Pro-
filteils 101 übergreift die Oberseite 1a der Kernplatte 1
und ist hierzu insbesondere etwa parallel angeordnet.
Der zweite Schenkel 103 des äußeren Profilteils 101 er-
streckt sich im vorliegenden Fall etwa parallel zur Schnitt-
fläche 1c der Kernplatte 1 von dem ersten Schenkel 102
fort und ist demgegenüber länger, um die Unterseite 1b
der Kernplatte 1 nach unten (in Fig. 1 nach oben) zu
überragen.
[0033] Der Innenrahmen 200 ist von einem inneren
Profilteil 201 gebildet, welches im vorliegenden Fall einen
sich etwa parallel zur Schnittfläche 1c der Kernplatte 1
und geradlinig erstreckenden zentralen Abschnitt 202
aufweist, welcher im fertig montierten Zustand der Fig.
1 zwischen der Schnittfläche 1c der Kernplatte 1 und
dem zweiten Schenkel 103 des äußeren Profilteils 101
angeordnet ist. Die Kernplatte 1 ist dabei derart dimen-
sioniert, dass zwischen ihren Schnittflächen 1c und dem
zentralen Abschnitt 202 des inneren Profilteils 201 ein
Spalt 2 verbleibt, um der Kernplatte 1 insbesondere wär-
mebedingte Dimensionsänderungen relativ zu dem In-
nen- 200 bzw. dem hiermit verschweißten Außenrahmen
100 zu ermöglichen. Das innere Profilteil 201 weist ferner
einen sich von seinem zentralen Abschnitt 202 - hier:
etwa rechtwinklig - fort erstreckenden, die Unterseite 1b
der Kernplatte 1 übergreifenden ersten Schenkel 203
auf, welcher wiederum insbesondere etwa parallel zur
Erstreckungsrichtung der Kernplatte 1 und folglich auch
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zu dem ersten Schenkel 102 des äußeren Profilteils 101
angeordnet ist, so dass die ersten Schenkel 102, 203
des äußeren 101 bzw. inneren Profilteils 201 die Kern-
platte 1 randseitig zwischen sich aufnehmen. Das innere
Profilteil 201 weist überdies einen sich von seinem zen-
tralen Abschnitt 202 in die entgegengesetzte Richtung
fort - also in Richtung des zweiten Schenkels 103 des
äußeren Profilteils 101 - erstreckenden zweiten Schen-
kel 204 auf, dessen freies (in Fig. 1 linkes) Ende mit der
Innenseite des zweiten Schenkels 103 des äußeren Pro-
fiteils 101 verschweißt ist. Ferner ist das freie (in Fig. 1
untere) Ende des zentralen Abschnittes 202 des inneren
Profilteils 201 mit der Innenseite des ersten Schenkels
102 des äußeren Profilteils 101 verschweißt.
[0034] Wie insbesondere auch aus der Fig. 2 ersicht-
lich, welche dieselbe Platte, jedoch vor der Verbindung
von Außenrahmen 100 und Innenrahmen 200 des Kan-
tenschutzes mittels Ultraschallschweißen zeigt, weist
der zweite Schenkel 103 des äußeren Profilteils 101 an
seiner Innenseite nahe seines freien (in Fig. 2 oberen)
Endes einen nach innen vorstehenden Vorsprung 104
auf, welcher eine Stirnseite 105 umfasst, welche eine
senkrecht zu dem zweiten Schenkel 103 des äußeren
Profilteils 101 - bzw. parallel zu dem ersten Schenkel 103
des äußeren Profilteils 101 - angeordnete Erstreckungs-
richtungskomponente besitzt und sich beispielsweise
mehr oder minder exakt senkrecht zu dem zweiten
Schenkel 103 des äußeren Profilteils 101 erstrecken
kann, im vorliegenden Fall jedoch demgegenüber
schräg, z.B. unter einem Winkel von etwa 30° bis etwa
60°, angeordnet ist. Der Abstand d zwischen diesem Vor-
sprung 104 und dem ersten Schenkel 102 des äußeren
Profilteils 101 - oder genauer: zwischen der Stirnseite
105 des Vorsprungs 104 und der innenseitigen Verbin-
dungsstelle des ersten Schenkels 102 des äußeren Pro-
filteils 101 mit dem zentralen Abschnitt 202 des inneren
Profilteils 201 - ist derart bemessen, dass er zumindest
geringfügig, beispielsweise um etwa 1,5 mm, kleiner ist
als der Abstand D zwischen dem freien Ende des zen-
tralen Abschnittes 202 des inneren Profilteils 201 und
der Innenseite des freien Endes dessen zweiten Schen-
kels 204, welcher im montierten Zustand des Kanten-
schutzes (Fig. 1) mit dem zweiten Schenkel 103 des äu-
ßeren Profilteils 101 an dessen Vorsprung 104 ver-
schweißt ist.
[0035] Wie der Fig. 2 ferner zu entnehmen ist, ist auch
die Dicke der Kernplatte 1, also der Abstand zwischen
ihrer Oberseite 1a von ihrer Unterseite 1b, derart bemes-
sen, dass die Plattendicke kleiner ist als der Abstand A
zwischen den einander zugewandten Innenseite der ers-
ten Schenkel 102, 203 des äußeren 101 bzw. inneren
Profilteils 201, wenn das innere Profilteil 201 mehr oder
minder lose unter Kontakt seines zentralen Abschnittes
202 - oder genauer: seines im Wesentlichen spitz zulau-
fenden freien Endes - an die Innenseite des ersten
Schenkels 102 des äußeren Profilteils 101 aufgelegt wor-
den ist, also bevor der Ultraschallschweißvorgang initiiert
worden ist (entsprechend der in Fig. 2 wiedergegebenen

Situation). Die Dicke der Kernplatte 1 ist dabei beim vor-
liegenden Ausführungsbeispiel um ein Maß kleiner als
der Abstand A zwischen den einander zugewandten In-
nenseiten der ersten Schenkel 102, 203 des äußeren
101 und inneren Profilteils 201 gewählt, wobei dieses
Maß zumindest geringfügig größer ist als die Differenz
der Abstände D, d, einerseits zwischen dem freien Ende
des zentralen Abschnittes 202 und der dem freien Ende
des zentralen Abschnittes 202 zugewandten Innenseite
des freien Endes des zweiten Schenkels 204 des inneren
Profilteils 201, andererseits zwischen dem Vorsprung
204 und der dem Vorsprung 204 zugewandten Innensei-
te des ersten Schenkels 102 des äußeren Profilteils 101.
Genauer ist dieses Maß so groß, um im Wesentlichen
die Schweißmaße beider Verbindungsstellen des äuße-
ren Profilteils 101 mit dem inneren Profilteil 201 zu kom-
pensieren, so dass die einander zugewandten Innensei-
ten der ersten Schenkel 102, 203 des äußeren 101 und
inneren Profilteils 201 an der Außenseite 1a bzw. an der
Innenseite 1b der Kernplatte 1 zur Anlage gelangen,
wenn der Schweißvorgang unter teilweisem Abschmel-
zen des Polymermaterials an den Verbindungsstellen
abgeschlossen ist (siehe Fig. 1 sowie insbesondere auch
Fig. 5 unten).
[0036] Wie des Weiteren unter anderem aus der Fig.
2 hervorgeht, ist der zur Bildung der einen Schweißver-
bindung vorgesehene Kontaktbereich der Innenseite des
ersten Schenkels 102 des äußeren Profilteils 101 mit
dem freien, z.B. spitz zulaufenden Ende des zentralen
Abschnittes 202 des inneren Profilteils 201 in Richtung
des freien Endes des ersten Schenkels 102 des äußeren
Profilteils (in Fig. 1 nach rechts) von einer nach innen
vorstehenden Nase 106 begrenzt, um ein Abgleiten des
zentralen Abschnittes 202 des inneren Profilteils 201 ent-
lang dem ersten Schenkel 102 der äußeren Profilteils
201 während des Ultraschallschweißvorgangs zu verhin-
dern. Bedarfsweise kann zu demselben Zweck selbst-
verständlich alternativ oder zusätzlich vorgesehen sein,
dass der zur Bildung der einen Schweißverbindung vor-
gesehene Kontaktbereich der Innenseite des ersten
Schenkels 102 des äußeren Profilteils 101 mit dem freien
Ende des zentralen Abschnittes 202 des inneren Pro-
filteils 201 in Richtung des zweiten Schenkels 103 des
äußeren Profilteils (in Fig. 1 nach links) von einer ent-
sprechenden, nach innen vorstehenden Nase (nicht ge-
zeigt) begrenzt. Die Nase(n) kann bzw. können sich ent-
weder vollumfänglich um den Außenrahmen herum er-
strecken, oder es kann einer Mehrzahl von in Umfangs-
richtung beabstandeten Nasen vorgesehen sein.
[0037] Darüber hinaus weist das innere Profilteil 201
beim vorliegenden Ausführungsbeispiel zwischen einem
zentralen Abschnitt 202 und seinem zweiten Schenkel
204 eine etwa L-förmige Ausnehmung 205 auf, welche
beispielsweise im Wesentlichen rechtwinklig ausgestal-
tet ist und deren Außenfläche zur Anlage einer nur in Fig.
2 angedeuteten Sonotrode 3 dient, um anlässlich des
Ultraschallschweißvorgangs in das innere Profilteil 201
Ultraschall einzuleiten. Dabei macht es die L-förmige
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Ausnehmung 205 möglich, die Ultraschallenergie mög-
lichst nahe des der Einleitungsstelle fernen, freien Endes
des zentralen Abschnittes 202 des inneren Profilteils 201
in dieses einzuleiten, um dort für eine einwandfreie
Schweißverbindung zu sorgen.
[0038] Schließlich ist Fig. 1 sowie auch insbesondere
der Fig. 5 zu entnehmen, dass bei dem zeichnerisch dar-
gestellten Ausführungsbeispiel sowohl der erste Schen-
kel 102 des äußeren Profilteils 101 als auch der erste
Schenkel 203 des inneren Profilteils 201 einen endstän-
digen, in Richtung der Kernplatte 1 vorstehenden und
folglich einander zugewandten Vorsprung 107, 207 auf-
weisen, welcher im fertig montierten bzw. verschweißten
Zustand der Platte (siehe Fig. 5) beispielsweise auf der
Oberseite 1a bzw. auf der Unterseite 1b der Kernplatte
1 zur Anlage kommt und innenseitig desselben je eine
Dichtung 108, 208 aufnimmt, welche die Kernplatte 1 ge-
gen den aus äußerem 101 und innerem Profilteil gebil-
deten Kantenschutz abdichtet. Die Dicke der Dichtungen
108, 208 ist dabei vorzugsweise größer als die Höhe des
jeweiligen Vorsprungs 107, 207, um das elastische Dich-
tungsmaterial hinreichend zu komprimieren, um seine
Dichtfunktion zu erfüllen.
[0039] Nachstehend ist das Verfahren zur Herstellung
der mit dem vorstehend beschriebenen, den Außenrah-
men 100 in Form des äußeren Profilteils 101 sowie den
Innenrahmen 200 in Form des inneren Profilteils 201 um-
fassenden Kantenschutz versehenen Platte durch Ultra-
schallverschweißen der beiden Rahmen 100, 200 unter
Einschluss der Kernplatte 1 näher erläutert.
[0040] Wie vornehmlich aus Fig. 1 ersichtlich, wird zu-
nächst das äußere Profilteil 101 des Außenrahmens 100
des Kantenschutzes überkopf auf ein geeignetes Aufla-
ger 10 der Ultraschallschweißvorrichtung aufgelegt. So-
dann wird die Kernplatte 1, welche zuvor - beispielsweise
durch Aufsprühen einer noch flüssig-viskosen, zu einem
dauerelastischen Polymermaterial aushärtenden Harz-
mischung - mit den beiden Dichtungen 108, 208 verse-
hen worden ist, in das äußere Profilteil 101 eingelegt,
indem die Kernplatte 1 beispielsweise unter Eingriff zwi-
schen die zweiten Schenkel 103 des äußeren Profilteils
101 auf einen Spanntisch 11 der Ultraschallschweißvor-
richtung aufgelegt und dort klemmend fixiert wird. Dies
kann z.B. mittels gegen den Spanntisch 11 wirkenden,
in Richtung der Pfeile P1 höhenverlagerbaren Niederhal-
tern 12 geschehen. Der Spanntisch 11 weist dabei vor-
zugsweise eine etwa der Dicke des zweiten Schenkels
103 des äußeren Profilteils 101 entsprechende Höhen-
differenz in Bezug auf das Auflager 10 auf, um eine un-
kontrollierte Einleitung von Ultraschall in die Kernplatte
1 und ein dadurch bedingtes Mitschwingen derselben
während des Ultraschallschweißprozesses so weit wie
möglich zu verhindern. Nun wird das innere Profilteil 201
auf das mit der Kernplatte 1 versehene äußere Profilteil
101 aufgelegt, so dass das freie Ende des zentralen Ab-
schnittes 202 des inneren Profilteils 201 auf der Innen-
seite des ersten Schenkels 102 des äußeren Profilteils
101 innenseitig der Nase 106 aufliegt, während aufgrund

des Übermaßes des Abstandes D gegenüber dem Ab-
stand d das freie Ende des zweiten Schenkels 204 des
inneren Profilteils 201 unter Spaltbildung mit Abstand von
dem Vorsprung 104 an der Innenseite des zweiten
Schenkels 103 des äußeren Profilteils 101 angeordnet
ist. Aufgrund der gegenüber dem Abstand A geringeren
Dicke der Kernplatte 1 ist ferner der erste Schenkel 203
des inneren Profilteils 201 mit Abstand von der Kernplatte
1 angeordnet. Zur seitlichen Fixierung des Außenrah-
mens 100 gegenüber dem Innenrahmen 200 können de-
ren Profilteile 101, 201 nun parallel zur Erstreckungsrich-
tung der Kernplatte 1 aneinander angedrückt werden,
was beispielsweise mittels bewegbarer Klemmbacken
13, 14 gemäß Fig. 1 geschehen kann. Es ergibt sich folg-
lich die in den Fig. 3, 3a und 3b gezeigte Situation, bevor
mittels der in Fig. 2 gezeigten Sonotrode 3 in das innere
Profilteil 201 Ultraschall eingeleitet wird.
[0041] Wie nun aus Fig. 2 ersichtlich, wird anlässlich
des Ultraschallschweißvorganges das innere Profilteil
201 mit Ultraschall, beispielsweise mit einer Frequenz
von etwa 25 kH bis 30 kH, angeregt, indem die Sonotrode
3 unter Andruck, beispielsweise mit etwa 2 bar bis etwa
3 bar, von außen (in Fig. 2 von oben) gegen die L-förmige
Ausnehmung 205 und gegebenenfalls auch gegen die
Außenseite des außerhalb der Ausnehmung 205 ange-
ordneten Endbereiches des zweiten Schenkels 204 des
inneren Profilteils 201 - im Wesentlichen senkrecht zur
Erstreckungsrichtung der Kernplatte 1 - angepresst wird,
so dass die Ultraschallenergie etwa in Erstreckungsrich-
tung des zentralen Abschnittes 202 des inneren Pro-
filteils 201 in letzteres eingeleitet wird. Bei dieser, insge-
samt beispielsweise über eine Dauer von etwa 0,5 s bis
etwa 2 s aufrechterhaltenen Schwingungsanregung mit-
tels der Sonotrode 3 - oder genauer: einer Mehrzahl an
um den Umfang den inneren Profilteils 201 verteilt an-
geordneter Sonotroden 3 (nicht zeichnerisch dargestellt)
- wird zunächst das mit dem ersten Schenkel 102 des
äußeren Profilteils 101 in Kontakt stehende, der Sono-
trode(n) 3 ferne, freie Ende des zentralen Abschnittes
202 des inneren Profilteils 101 mit dem äußeren Profilteil
101 verschweißt, indem infolge der Schwingungsanre-
gung das freie Ende des zentralen Abschnittes 202 des
inneren Profilteils 201 sowie aufgrund dortiger Schwin-
gungsübertragung auch der Kontaktbereich der Innen-
seite des ersten Schenkels 102 des äußeren Profilteils
101 plastifiziert wird bzw. anschmilzt und die genannten
Komponenten an der Verbindungsstelle miteinander ver-
schmelzen, um dort eine einwandfreie, feste
Schweißverbindung auszubilden.
[0042] Infolge des Andruckes des inneren Profilteils
201 gegen das äußere Profilteil 101 mittels der bzw. den
Sonotrode(n) 3 sowie aufgrund zunehmenden Ab-
schmelzens des Polymermaterials insbesondere im
Endbereich des zentralen Abschnittes 202 des inneren
Profilteils 201 wird das innere Profilteil 201 zunehmend
nach unten in Richtung des äußeren Profilteils 101 be-
wegt, bis das freie Ende des zweiten Schenkels 204 mit
dem Vorsprung 104 an der Innenseite des zweiten
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Schenkels 103 des äußeren Profilteils 101 in Kontakt tritt.
Es ergibt sich folglich während des
Ultraschallschweißvorgangs eine Situation, wie sie in
den Fig. 4, 4a und 4b wiedergegeben ist, wobei insbe-
sondere aus der Fig. 4a (sowie aus der Fig. 3a) auch
ersichtlich ist, dass die Innenseite des freien Endes des
zweiten Schenkels 204 des inneren Profilteils 201 vor-
zugsweise mit einer Schräge versehen ist, welche der
Schräge der diesem zweiten Schenkel 204 des inneren
Profilteils 201 zugewandten Stirnseite 105 des Vor-
sprungs 104 des zweiten Schenkels 103 des äußeren
Profilteils 101 entspricht, um für eine flächige Schweiß-
verbindung zu sorgen. In dieser Situation (Inkontakttre-
ten des zweiten Schenkels 204 des inneren Profilteils
201 mit dem Vorsprung 104 des äußeren Profilteils 101)
befindet sich, wie aus Fig. 4 hervorgeht, der erste Schen-
kel 203 des inneren Profilteils 201 nach wie vor unter
einem - wenngleich freilich geringeren - Abstand von der
Unterseite 1b der Kernplatte 1 entfernt, so dass eine
Übertragung von Ultraschall in die Kernplatte 1 mittels
der - in Fig. 3 und 4 nicht nochmals zeichnerisch wieder-
gegebenen - Sonotrode(n) 3 (noch) weitestgehend ver-
mieden wird.
[0043] Folglich wird nun die der/den Sonotrode(n) 3
nahe Schweißverbindung zwischen dem zweiten Schen-
kel 204 des inneren Profilteils 201 und dem zweiten
Schenkel 103 des äußeren Profilteils 101 an dessen in-
nerem Vorsprung 104 ausgebildet, wobei auch hier auf-
grund Ab- bzw. Verschmelzens der Polymermaterialien
miteinander das äußere Profilteil 201 unter dem Andruck
der Sonotrode(n) 3 weiter in Richtung des äußeren Pro-
filteils 101 auf dieses zu bewegt wird. Zum Abschluss
des Ultraschallschweißvorgangs ergibt sich schließlich
die in Fig. 5 (sowie auch in Fig. 1) dargestellte Situation,
in welcher die zwischen den ersten Schenkeln 102, 203
des äußeren 101 bzw. inneren Profilteils 101 und der
Kernplatte 1 befindlichen Dichtungen 108, 208 hinrei-
chend komprimiert worden sind, um die ihnen zugedach-
te Dichtfunktion zu erfüllen, und ferner insbesondere die
endständigen Vorsprünge 107, 207 der ersten Schenkel
102, 203 mit der Oberseite 1a bzw. mit der Unterseite 1b
der Kernplatte 1 in Kontakt treten. Die (auch in Fig. 5
nicht nochmals zeichnerisch wiedergegebene(n)) Sono-
trode(n) 3 wird/werden nun mit dem inneren Profilteil 201
außer Kontakt gebracht, indem sie z.B. angehoben wer-
den. Die erzeugten Ultraschallschweißverbindungen
zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass nicht nur
die der Einleitungsstelle des Ultraschalls nahe Verbin-
dungsstelle zwischen den zweiten Schenkeln 103, 204
der Profilteile 101, 201, sondern insbesondere auch die
der Einleitungsstelle des Ultraschalls ferne Verbindungs-
stelle zwischen den ersten Schenkeln 102, 203 der Pro-
filteile 101, 201 durchgehend dauerhaft und dicht aus-
gebildet sind, wobei ein Ausschuss aufgrund auch nur
bereichsweise unzureichender Schweißverbindungen
vermieden wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer mit einem Kanten-
schutz versehenen Platte, insbesondere in Form ei-
ner Tischoder Abdeckplatte, umfassend

- eine Kernplatte (1) mit einer Oberseite (1a),
einer Unterseite (1b) und seitlichen Schnittflä-
chen (1c),
- ein einen Außenrahmen (100) des Kanten-
schutzes bildendes äußeres Profilteil (101) aus
plastifizierbarem Kunststoffmaterial, wobei das
äußere Profilteil (101) ein L-Profil mit einem die
Oberseite (1a) der Kernplatte (1) übergreifen-
den ersten Schenkel (102) und mit einem sich
im Wesentlichen parallel zu der Schnittfläche
(1c) der Kernplatte (1) erstreckenden zweiten
Schenkel (103) aufweist, und
- ein einen Innenrahmen (200) des Kanten-
schutzes bildendes inneres Profilteil (201) aus
plastifizierbarem Kunststoffmaterial, wobei das
innere Profilteil (201) einen sich im Wesentli-
chen parallel zu der Schnittfläche (1c) der Kern-
platte (1) bzw. zu dem zweiten Schenkel (103)
des äußeren Profilteils (101) erstreckenden und
zwischen dem zweiten Schenkel (103) des äu-
ßeren Profilteils (101) und der Schnittfläche (1c)
der Kernplatte (1) angeordneten zentralen Ab-
schnitt (202), einen sich von dem zentralen Ab-
schnitt (202) fort erstreckenden, die Kernplatte
(1) an ihrer Unterseite (1b) übergreifenden ers-
ten Schenkel (203) und einen sich von dem zen-
tralen Abschnitt (202) fort in die entgegenge-
setzte Richtung erstreckenden zweiten Schen-
kel (204) aufweist,
- wobei der erste Schenkel (102) des äußeren
Profilteils (101) und der erste Schenkel (203)
des inneren Profilteils (201) den Randbereich
der Kernplatte (1) zwischen sich aufnehmen und
einerseits das freie Ende des zentralen Ab-
schnittes (202) des inneren Profilteils (201) mit
dem ersten Schenkel (102) des äußeren Pro-
filteils (101), andererseits das freie Ende des
zweiten Schenkels (204) des inneren Profilteils
(201) mit dem zweiten Schenkel (103) des äu-
ßeren Profilteils (101) verschweißt ist,

indem die Kernplatte (1) in das äußere Profilteil (101)
eingelegt, das innere Profilteil (201) auf die Kernplat-
te (1) und das äußere Profilteil (101) aufgelegt und
in das innere Profilteil (201) Ultraschall eingeleitet
wird, um das freie Ende des zentralen Abschnittes
(202) des inneren Profilteils (201) mit dem ersten
Schenkel (102) des äußeren Profilteils (101) und das
freie Ende des zweiten Schenkels (204) des inneren
Profilteils (201) mit dem zweiten Schenkel (103) des
äußeren Profilteils (101) zu verschweißen, gekenn-
zeichnet durch die folgenden Schritte:
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- Bereitstellen eines äußeren Profilteils (101),
dessen zweiter Schenkel (103) an seiner Innen-
seite einen Vorsprung (104) aufweist, welcher
wenigstens eine Stirnseite (105) mit senkrecht
zu dem zweiten Schenkel (103) des äußeren
Profilteils (101) angeordneter Erstreckungsrich-
tungskomponente aufweist;
- Bereitstellen eines inneren Profilteils (201), bei
welchem der Abstand (D) zwischen dem freien
Ende seines zentralen Abschnittes (202) und
der dem freien Ende seines zentralen Abschnit-
tes (202) zugewandten Innenseite des freien
Endes seines zweiten Schenkels (204) größer
ist als der Abstand (d) zwischen dem Vorsprung
(104) und der dem Vorsprung (104) zugewand-
ten Innenseite des ersten Schenkels (102) des
äußeren Profilteils (101);
- Einlegen der Kernplatte (1) in das äußere Pro-
filteil (101) und Auflegen des inneren Profilteils
(201) auf die Kernplatte (1) und das äußere Pro-
filteil (101), bis das freie Ende des zentralen Ab-
schnittes (202) des inneren Profilteils (201) mit
dem ersten Schenkel (102) des äußeren Pro-
filteils (101) in Kontakt tritt und zwischen dem
freien Ende des zweiten Schenkels (204) des
inneren Profilteils (201) und dem am zweiten
Schenkel (103) des äußeren Profilteils (101) an-
geordneten Vorsprung (104) ein Spalt verbleibt;
- Einleiten von Ultraschall in das innere Profilteil
(101) an dessen dem freien Ende seines zen-
tralen Abschnittes (202) abgewandten Seite und
Anpressen des inneren Profilteils (201) gegen
das äußere Profilteil (101) im Wesentlichen
senkrecht zur Erstreckungsrichtung der Kern-
platte (1), wobei
zunächst das freie Ende des zentralen Abschnit-
tes (202) des inneren Profilteils (201) mit dem
ersten Schenkel (102) des äußeren Profilteils
(101) verschweißt wird und sodann mit zuneh-
mender Plastifizierung des freien Endes des
zentralen Abschnittes (202) des inneren Pro-
filteils (201) das freie Ende des zweiten Schen-
kels (204) des inneren Profilteils (201) mit dem
Vorsprung (104) des zweiten Schenkels (103)
des äußeren Profilteils (101) in Kontakt tritt und
ebenfalls mit diesem verschweißt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das äußere Profilteil (101) und das
innere Profilteil (201) zumindest während des Ein-
leitens von Ultraschall in das innere Profilteil (101)
im Wesentlichen in Erstreckungsrichtung der Kern-
platte (1) aneinander angedrückt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dicke der Kernplatte (1)
derart gewählt wird, dass sie kleiner ist als der Ab-
stand (A) zwischen den einander zugewandten In-

nenseiten der ersten Schenkel (102, 203) des äuße-
ren (101) und inneren Profilteils (201), wenn das in-
nere Profilteil (201) unter Kontakt seines zentralen
Abschnittes (202) an den ersten Schenkel (102) des
äußeren Profilteils (101) auf das äußere Profilteil
(101) aufgelegt worden ist.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dicke der Kernplatte (1) um ein
Maß kleiner als der Abstand (A) zwischen den ein-
ander zugewandten Innenseiten der ersten Schen-
kel (102, 203) des äußeren (101) und inneren Pro-
filteils (201) gewählt wird, welches zumindest der Dif-
ferenz der Abstände (D, d) einerseits zwischen dem
freien Ende des zentralen Abschnittes (202) und der
dem freien Ende des zentralen Abschnittes (202) zu-
gewandten Innenseite des freien Endes des zweiten
Schenkels (204) des inneren Profilteils (201), ande-
rerseits zwischen dem Vorsprung (104) und der dem
Vorsprung (104) zugewandten Innenseite des ers-
ten Schenkels (102) des äußeren Profilteils (101)
entspricht.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das innere Profilteil
(201) derart auf die Kernplatte (1) aufgelegt wird,
dass zwischen seinem zentralen Abschnitt (202) und
der Schnittfläche (1c) der Kernplatte (1) ein Spalt (2)
verbleibt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem ersten
Schenkel (102) des äußeren Profilteils (101) und der
Kernplatte (1) und/oder zwischen dem ersten
Schenkel (203) des inneren Profilteils (201) und der
Kernplatte (1) wenigstens eine Dichtung (108, 208)
angeordnet wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kernplatte (1) zu-
mindest während des Einleitens von Ultraschall in
das innere Profilteil (201), insbesondere klemmend,
fixiert wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Ultraschall im
Wesentlichen in Erstreckungsrichtung des zentralen
Abschnittes (202) des inneren Profilteils (201) in die-
ses eingeleitet wird, wobei der Ultraschall insbeson-
dere in eine im Wesentlichen L-förmige Ausneh-
mung (205) zwischen dem zentralen Abschnitt (202)
und dem zweiten Schenkel (204) des inneren Pro-
filteils (201) eingeleitet wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens einer der
folgenden Verfahrensparameter eingestellt wird:

21 22 
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- eine Frequenz des Ultraschalls zwischen 15
kHz und 40 kHz, insbesondere zwischen 20 kHz
und 35 kHz;
- ein Anpressdruck des inneren Profilteils (201)
gegen das äußere Profilteil (101) während des
Einleitens von Ultraschall zwischen 0,5 bar und
5 bar, insbesondere zwischen 1 bar und 4 bar;
und
- eine Dauer des Einleitens von Ultraschall in
das innere Profilteil (201) zwischen 0,1 s und 3
s, insbesondere zwischen 0,15 s und 2,5 s.

10. Rahmenanordnung zur Herstellung eines Kanten-
schutzes einer Kernplatte (1) gemäß einem Verfah-
ren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, umfassend

- ein einen Außenrahmen (100) des Kanten-
schutzes bildendes äußeres Profilteil (101) aus
plastifizierbarem Kunststoffmaterial, wobei das
äußere Profilteil (101) ein L-Profil aufweist, des-
sen erster Schenkel (102) zum Übergreifen der
Oberseite (1a) der Kernplatte (1) ausgebildet ist
und dessen zweiter Schenkel (103) zur im We-
sentlichen zu der Schnittfläche (1c) der Kern-
platte (1) parallelen Anordnung ausgebildet ist,
und
- ein einen Innenrahmen (200) des Kanten-
schutzes bildendes inneres Profilteil (201) aus
plastifizierbarem Kunststoffmaterial, wobei das
innere Profilteil (201) einen zentralen Abschnitt
(202) aufweist, welcher zur im Wesentlichen zu
der Schnittfläche (1c) der Kernplatte (1) bzw. zu
dem zweiten Schenkel (103) des äußeren Pro-
filteils (101) parallelen Anordnung zwischen
dem zweiten Schenkel (103) des äußeren Pro-
filteils (101) und der Schnittfläche (1c) der Kern-
platte (1) ausgebildet ist, und wobei das innere
Profilteil (201) ferner einen sich von dem zen-
tralen Abschnitt (202) fort erstreckenden ersten
Schenkel (203), welcher zum Übergreifen der
Unterseite (1b) der Kernplatte (1) ausgebildet
ist, und einen sich von dem zentralen Abschnitt
(202) fort in die entgegengesetzte Richtung er-
streckenden zweiten Schenkel (204) aufweist,
- wobei der erste Schenkel (102) des äußeren
Profilteils (101) und der erste Schenkel (203)
des inneren Profilteils (201) zur Aufnahme des
Randbereiches der Kernplatte (1) zwischen sich
ausgebildet sind und einerseits das freie Ende
des zentralen Abschnittes (202) des inneren
Profilteils (201) mit dem ersten Schenkel (102)
des äußeren Profilteils (101), andererseits das
freie Ende des zweiten Schenkels (204) des in-
neren Profilteils (201) mit dem zweiten Schenkel
(103) des äußeren Profilteils (101)
verschweißbar ist, wenn die Kernplatte (1) in das
äußere Profilteil (101) eingelegt und das innere
Profilteil (201) auf die Kernplatte (1) und das äu-

ßere Profilteil (101) aufgelegt worden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- der zweite Schenkel (103) des äußeren Pro-
filteils (101) an seiner Innenseite einen Vor-
sprung (104) aufweist, welcher wenigstens eine
Stirnseite (105) mit senkrecht zu dem zweiten
Schenkel (103) des äußeren Profilteils (101) an-
geordneter Erstreckungsrichtungskomponente
aufweist; und
- der Abstand (D) zwischen dem freien Ende des
zentralen Abschnittes (202) und der dem freien
Ende des zentralen Abschnittes (202) zuge-
wandten Innenseite des freien Endes des zwei-
ten Schenkels (204) des inneren Profilteils (201)
größer ist als der Abstand (d) zwischen dem Vor-
sprung (104) und der dem Vorsprung (104) zu-
gewandten Innenseite des ersten Schenkels
(102) des äußeren Profilteils (101).

11. Rahmenanordnung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abstand (D) zwischen dem
freien Ende des zentralen Abschnittes (202) und der
dem freien Ende des zentralen Abschnittes (202) zu-
gewandten Innenseite des freien Endes des zweiten
Schenkels (204) des inneren Profilteils (201) um 0,5
mm bis 3 mm, insbesondere um 0,5 mm bis 2 mm,
größer ist als der Abstand (d) zwischen dem Vor-
sprung (104) und der dem Vorsprung (104) zuge-
wandten Innenseite des ersten Schenkels (102) des
äußeren Profilteils (101).

12. Rahmenanordnung nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das freie Ende des
zentralen Abschnittes (202) des inneren Profilteils
(201) im Wesentlichen spitz zuläuft.

13. Rahmenanordnung nach einem der Ansprüche 10
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Kon-
taktbereich der Innenseite des ersten Schenkels
(102) des äußeren Profilteils (101) mit dem freien
Ende des zentralen Abschnittes (202) des inneren
Profilteils (201) zumindest in Richtung des freien En-
des des ersten Schenkels (102) des äußeren Pro-
filteils (101) von einer nach innen vorstehenden Na-
se (106) begrenzt ist.

14. Rahmenanordnung nach einem der Ansprüche 10
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Schenkel (102) des äußeren Profilteils (101)
und/oder der erste Schenkel (203) des inneren Pro-
filteils (201) wenigstens einen, insbesondere end-
ständigen, in Richtung der Kernplatte (1) vorstehen-
den Vorsprung (107, 207) aufweist.

15. Rahmenanordnung nach einem der Ansprüche 10
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das innere
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Profilteil (201) zwischen seinem zentralen Abschnitt
(202) und seinem zweiten Schenkel (204) eine im
Wesentlichen L-förmige Ausnehmung (205) auf-
weist.
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